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Antrag: 
Der Gemeinderat möge beschließen: 

Es wird eine Arbeitsgruppe i.S.d. § 10 a der Geschäftsordnung i.V.m. § 2 

Abs. 5 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts aus Mitgliedern des Gemeinderats, den  

zuständigen Angehörigen der Verwaltung, den Gemeindewerken Haar 

GmbH und noch zu bestimmenden weiteren Beteiligten eingesetzt, deren 

Aufgabe es ist, eine kommunale Wärmeplanung nach den einschlägigen 

rechtlichen Vorgaben für die Gemeinde Haar vorzubereiten und bis zur 

Behandlung in den gemeindlichen Gremien, aber auch darüber hinaus zu 

begleiten. Es kann auch eine bestehende Arbeitsgruppe entsprechend 

zusammengesetzt und für die beschriebene Aufgabe verwendet werden.  

   

Begründung: 

In der richtigen Erkenntnis, dass eine funktionierende grundlegende 

Veränderung der Wärmeerzeugung voraussetzt, sie von unten nach oben, 

also ausgehend von der kommunalen Ebene, zu planen, beabsichtigt die 

Bundesregierung, die seit längerer Zeit vorhandenen Überlegungen über 

eine kommunale Wärmeplanung jetzt zu konkretisieren und in 

Zusammenarbeit mit den Ländern in rechtliche Vorgaben umzusetzen. Es 

ist zu erwarten, dass eine solche Planung kommunale Pflichtaufgabe für 

alle Kommunen werden wird.   

Angesichts der Komplexität dieser Thematik erscheint es zumindest 

zweckmäßig, zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit der Vorbereitung zu 

beginnen, d.h. die konkrete Vorgehensweise, eine evtl. finanzielle 

Förderung, die Gewinnung von externem Know-how sowie die vier 

Projektphasen 

 Bestandanalyse (= Grundlagenermittlung der Ausgangssituation in 

den unterschiedlichen Siedlungsgebieten der Gemeinde), 

 Potenzialanalyse, 

 Zielszenario und 

 Verwirklichungsstrategie und Maßnahmenkatalog 

zu planen. 

Nach den derzeit geltenden bayerischen Förderrichtlinien sind bei 

Antragstellung bis 31.12.2023 Zuschüsse bis zu 90% der förderfähigen 
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Kosten möglich. Auch aus diesem Grund sollte die Initiative hier zeitnah 

ergriffen werden.   

Haar, 26. Mai 2023 

Dietrich Keymer und Fraktion der CSU     


